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 Abstandsregelungen zum Gewässer   

 

Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir uns am 29.06.2021 im Rahmen einer Feldbegehung im Ein-
zugsgebiet des Seeburger Sees getroffen und die Abstandsregelungen diskutiert. Ein Ergebnis damals 
war, dass aktualisiertes Kartenmaterial nötig ist, um die verschiedenen Anforderungen in der Praxis er-
füllen zu können.  Nun gibt es zumindest teilweise präzises Kartenmaterial (Abb. 2). Die Karten sind unter 
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ abrufbar. Die nachfolgende Abb. 1 zeigt die verschiedenen Regelun-
gen, die bei der Bewirtschaftung an einem Gewässer zu beachten sind (nach DÜV, WHG und NWG). Die 
Regelungen des NWG treten ab dem 01.07. auch für Gewässer 3. Ordnung in Kraft (links). Die 
Abstandsregelungen nach Hangneigung sind auf der rechten Seite abgebildet.   

 

 

 

Abb. 1: Abstandsregelungen Gewässer (Quelle: LWK Nds.) 

Nach niedersächsischem Wassergesetz müssen ab dem 01.07. an Gewässer 3. Ordnung, die nicht im 
Verzeichnis der trockenfallenden Gewäser eingetragen sind, 3 m Abstand (statt 1 m) bei Düngung und 
Pflanzenschutz eingehalten werden (https://www.umweltkarten-niedersachsen.de).   

 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/
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Zur Ausgleichszahlung heißt es, dass „unter dem Vorbehalt einer Genehmigung der Beihilfenregelung 
durch die Europäische Union Ausgleichzahlen gewährt“ werden. Für betroffene Randstreifen an Gewäs-
ser 2. und 3. Ordnung Ausgleichszahlungen für Gewässerrandstreifen werden nicht gewährt: 

1. für Streifen an Gewässern, die regelmäßig weniger als sechs Monate im Jahr wasserführend sind 
und in ein vom NLWKN geführtes Verzeichnis eingetragen sind sowie 

2. für Streifen an Gewässern, die nur Flächen eines Eigentümers/einer Eigentümerin be- oder ent-
wässern 

 
Abstandsregelungen nach Hangneigung für das Einzugsgebiet Seeburger See  

 

Abb. 2 zeigt nach Orientierungskulisse LBEG einen Ausschnitt vom Einzugsgebiet (EZG) des Seeburger 
Sees. Die Abstandsregelungen sind in den gefärbten Bereichen nach dieser Kartengrundlage umzusetzen. 
Leider ist es eine Orientierungskulisse und ohne Rechtssicherheit. Neben dem Mindestabstand ohne 
Düngung sind weitere Bewirtschaftsweisen in einem Bereich von 20 – 30 m zur Böschungsoberkante 
umzusetzen.  Erfreulicherweise ist zu beobachten, dass im EZG bei einer Vielzahl der erosionsgefährdeten 
Standorten eine konservierende Bodenbearbeitung auf der ganzen Fläche durchgeführt wird. Zu 
beachten ist, dass bei einer Hangneigung > 5 % und Gewässeranschluss nach WHG § 38a ein 5 Meter 
breiter und dauerhaft begrünter Streifen zu etablieren ist. Insgesamt erschwert die Komplexität der ver-
schiedenen Regelungen die Umsetzung in der Praxis. Wir beraten Sie zu den spezifischen Fragestellungen 
auch in Zukunft gerne. Unser Anliegen ist es, besonders in den abflussgefährdeten Bereichen mit einer 
gezielten und dauerhaften Bepflanzung dem erosiven Bodenabtrag entgegenzutreten. Bei Kulturen, wie 
der durchwachsenen Silphie, ist zudem die Verwertung zur Biogaserzeugung gut möglich.  Wir hoffen, 
dass diese ökologischen Leistungen auch in Zukunft finanziell entlohnt werden können. Wir senden Ihnen 
gerne individuelle Karten mit den Auflagen zu, sprechen Sie uns dazu gerne an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb 2: Übersicht Abstandsregelungen nach Hangneigung. * Bei Exaktausbringung, sonst 5 m ; ** Neben Mindestabstand noch weitere Auf-
lagen zur Bewirtschaftung (20 – 30 m) (Quelle: LBEG) 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Simon Geries, Felix Meier-Söffker 
 

Modellierte 

Fließwege  

mailto:goettingen@geries.de
http://www.geries.de/
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Niederschlag (mm)nFK (%) Verlauf der Bodenfeuchte
Standort Ebergötzen / Kultur: Winterroggen; Vorfrucht:Erbsen 

Niederschlag 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm
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°C Verlauf der Bodentemperatur

10 cm 30 cm 60 cm Lufttemperatur

mailto:goettingen@geries.de
http://www.geries.de/

